
PLANUNGEN ZUM JUGENDRAT DER HANSESTADT UELZEN
9. TREFFEN DER LENKUNGSGRUPPE KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG

Dienstag, 14.04.2026 – 17:30 bis 19:30 Uhr



AGENDA

1. Begrüßung, Vorstellung der Agenda, Zielsetzung der 
Sitzung

2. Aktueller Stand

Vorstellung der Planungen zum Jugendrat

• Eckpunkte der Satzung

• Eckpunkte der Wahlordnung 

3. Diskussionspunkte zur Satzung 

4. Planungen zur Wahl des Jugendrats

Timeline zur Wahl und Öffentlichkeitsarbeit

4. Ausblick und Absprachen



KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG IN UELZEN

• Ziel: Kindern und Jugendlichen mehr Mitwirkungs-

möglichkeiten bei kommunalen Planungen und 

Entscheidungen zu geben, die sie selbst betreffen 

• Konzept Kinder- und Jugendbeteiligung

• Verschiedene Formate für Kinder und Jugendliche

• Kinder: Befragungen und Kinderkonferenz

• Jugendliche: strukturell verankertes Gremium (Jugendrat)

• Kinder und Jugendliche: anlassbezogene Projekte



WAS IST ZUM JUGENDRAT GEPLANT?

• Budget

• Begleitung und Unterstützung  

• Rede- und Antragsrecht in den 
Fachausschüssen

• Vertretung eher für Jugendliche 



ZUSAMMENSETZUNG DES JUGENDRATS

• 16 Mitglieder 

• 11 stimmberechtigte Mitglieder 
mit Wohnort in Uelzen

• 5 beratende Mitglieder mit Wohnsitz im Landkreis, 

die aber in Uelzen zur Schule gehen, arbeiten 

oder in der Ausbildung sind

• Alter: mitmachen kann, wer 13 Jahre aber noch 
keine 22 Jahre alt ist



WER DARF DEN JUGENDRAT WÄHLEN?

• Wählen dürfen alle,
• die sich in das Wählerverzeichnis zur Jugendratswahl eingetragen 

haben (dann bekommt man die Zugangsdaten zur Onlinewahl 

zugeschickt) und

• mindestens 13 aber noch nicht 22 Jahre alt sind und 

• ihren Wohnsitz in Uelzen haben oder
• in Uelzen zur Schule gehen oder in Uelzen arbeiten

• Die Wahl findet als reine Onlinewahl statt

• Die erste Wahl ist Ende Sept./Anfang Okt. 2026 geplant



WER KANN GEWÄHLT WERDEN?

• Sich zur Wahl stellen dürfen alle, 
• die sich mit einem Vordruck der Stadt online bewerben 

und vom Wahlkomitee zur Wahl zugelassen werden

• die mindestens 13 aber noch nicht 22 Jahre alt sind und

• die ihren Wohnsitz in Uelzen haben oder
• die in Uelzen zur Schule gehen oder in Uelzen arbeiten/in 

der Ausbildung sind.

• Die Amtszeit/Wahlperiode des Jugendrats beträgt 

2,5 Jahre (2 Wahlperioden Jugendrat = 1 Wahlperiode Stadtrat)



• Alter 
• Wunsch der Jugendlichen: alle, die mindestens 13 aber 

noch nicht 22 Jahre alt sind

• 5 Mitglieder mit Wohnsitz im Landkreis nur als 

beratende Mitglieder (ohne Stimmrecht)

• Wunsch: gleichberechtigte Mitglieder (keine „2-Klassen-

Gesellschaft“ innerhalb der Gruppe) 





»4. Mai Ratsbeschluss

» Satzung und Wahlordnung Jugendrat

»Bekanntmachung des Vorhabens und Aufruf zur 
Mandatsbewerbung

»Öffentlichkeitsarbeit (Mai und Juni)

» Hompage der Hansestadt Uelzen: Seite für den Jugendrat

» Social Media: Instagram, TikTok

» Pressemitteilung

» Plakate und Flyer für Schulen und lokale Partner

» E-Mail-Verteiler an Schulen



2. Juli bis 
12. August



»Bis zum 16. August

» Wahlvorschläge (Mandatsbewerbungen) können eingereicht werden

» Die Frist kann bis max. zum 2. September verlängert werden, wenn 
zu wenige Bewerbungen eingereicht wurden (Wahlausschuss 
entscheidet)

»Veröffentlichung der Mandatsbewerbungen 

»27. August

» Spätester Termin zur Bekanntmachung Wählerverzeichnisses und 

Aufruf, sich dort einzutragen



» 2. September

» Ggf. Ende des verlängerten Zeitraums zur Mandatsbewerbung

» Wahlbenachrichtigung an alle Wahlberechtigen aus dem 
Wählerverzeichnis

» Spätester Termin: 7. September

» Wahlbenachrichtigungen: E-Mail mit persönlichem, einmalig zu verwendenden 
Zugangscode 

» Bekanntmachung der Kandidaten (Mandatsbewerbungen) und 
Erinnerung an den Wahlzeitraum 

» Spätester Termin: 9. September

» Wahlzeitraum 

» 28. September bis 1. Oktober



»7. Oktober: 
» Spätester Termin zur Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses

»12. Oktober: 

» Spätester Termin: zur Bekanntmachung des Wahlergebnisses

»Rund um den 1. November:

» Konstituierende Sitzung des 1. Uelzener Jugendrats


